
Anlage 1 zu BV 0610/2021 
Liste der existierenden Förderinstrumente, die sich an soloselbständige 
Kulturschaffende wenden, die nicht zwingend Veranstaltende sein müssen 
 
Städtische Preise und Stipendien, die sich an Kölnerinnen und Kölner richten 

• Fünf Förderstipendien ((Bewerber aus NRW) 
- Friedrich-Vordemberge-Stipendium für die Sparte Bildende Kunst  
- Chargesheimer-Stipendium für die Sparte Medienkunst 
- Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium für die Sparte Literatur 
- Bernd-Alois-Zimmermann-Stipendium für die Sparte Musik  
- Horst und Gretl Will-Stipendium für die Sparte Jazz & Improvisierte Musik 

• Dr. Dormagen-Guffanti-Stipendium (Bewerbungen bundesweit zulässig) 
• Holger Czukay-Preis für Popmusik (Vergabe durch Jury an KünstlerInnen, deren 

Schaffen künstlerisch-kulturelle Spuren in Köln hinterlassen hat oder aktuell wichtige 
Bezugspunkte darstellt) 

• Künstlerstipendium im „Atelier Galata“ in Istanbul 
• Arbeits- und Recherche-Stipendien Musik (Seit 2021) 
• 15 Arbeits- und Recherche-Stipendien Bildende Kunst 
• Dieter-Wellershoff-Stipendium 
• Stipendium für Kinder- und Jugendliteratur 
 
Preis mit fester Förderung der Stadt 
Theaterpreis der SK-Stiftung 
 
Derzeitige Förderungen der Referate, die sich an soloselbständige Kulturschaffende 
wenden, die nicht zwingend Veranstaltende sein müssen  

• Vermietung von Technik durch Technikpool 
• Atelierförderung inkl. Mietzuschüsse und Ausbauzuschüsse, Atelierdatenbank etc. 
• Proberaumförderung 
• Schreibraumförderung 
• Ankaufsetat (Kulturamt und artothek) 
• Ausstellungsprogramm artothek 
• Kompositionsförderung Musik 
• Förderung von CDs (Debüt-CDs) Musik 
• Förderung von Dokumentationen Musik 
• Kleinstförderung Musik des IFM 
• Ensembles-Förderung Theater 
• Ensembles-Förderung Tanz 
• Förderung Profitraining Tanz 
• Förderung von Produktionen und Sonderprojekten Popkultur 
• Exportförderung Popkultur 
• Förderung von Studien/Expertisen Popkultur 

 

Förderungen von Einrichtungen, die Beratungsangebote und Förderprogramme für 
soloselbständige Kulturschaffende anbieten 

• Institutionelle Förderung des Kulturwerks des Bundesverbandes Bildender Künstler Köln  
• Institutionelle Förderung der Temporary Gallery Köln 
• Institutionelle Förderung des Europäischen Zentrums für Jazz und aktuelle Musik 
• Institutionelle Förderung des Zamus 



• Institutionelle Förderung von ON – Neue Musik 
• Institutionelle Förderung des Landesbüro Tanz 
• Institutionelle Förderung des Filmhaus Köln 
• Institutionelle Förderung des Popkultur Köln e.V. 
• Institutionelle Förderung der Interessensvertretungen der freie Szene (siehe 

Beschlussvorlage 0492/2021 in gleicher Sitzung) 
 

Bereits in Umsetzung befindliche Maßnahmen im beschlossenen Corona-
Sondermaßnahmen-Paket für soloselbständige Kulturschaffende, die nicht zwingend 
Veranstaltende sein müssen 

• Coronabedingte Flexibilierung in regulärer Projektförderung, Antragsfrist Sept. 2020: 
Öffnung der Projektförderung für Rechercheprojekte bzw. Vorbereitungskosten 
(Veranstaltungen müssen nicht zwingend in Präsentationen 2021 münden, auch 
Präsentation in 2022 ff möglich) 

• Anrechnung von Ausfallhonoraren bei coronabedingter Absage eines geförderten 
Projektes 


